
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 6 MBG Wachdienst
 MBG - Militärbefugnisgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Der Wachdienst dient

1. 1.dem Schutz vor drohenden und der Abwehr von gegenwärtigen Angriffen gegen militärische Rechtsgüter

sowie dem Schutz oder der Abwehr betreffend vergleichbare Tatbestände von Verwaltungsübertretungen,

die gegen militärische Rechtsgüter gerichtet sind, und

2. 2.dem Schutz von Personen, sofern deren Leben oder Gesundheit oder Eigentum durch die Wahrnehmung

von Aufgaben der militärischen Landesverteidigung gefährdet werden.

2. (2)Der Wachdienst darf von militärischen Organen nur auf Grund eines besonderen Auftrages geleistet werden.

Ohne einen solchen Auftrag dürfen militärische Organe Aufgaben des Wachdienstes wahrnehmen, wenn und

solange

1. 1.dies zur Abwehr eines gegenwärtigen Angriffes gegen militärische Rechtsgüter erforderlich ist und

2. 2.hiezu besonders beauftragte militärische Organe die notwendigen Maßnahmen nicht oder nicht

rechtzeitig setzen können.

3. (3)Während eines Einsatzes

1. 1.dürfen im Rahmen des Wachdienstes auch solche Bereiche geschützt werden, die für die Erfüllung von

Einsatzaufgaben von wesentlicher Bedeutung sind, und

2. 2.stehen die Befugnisse im Wachdienst allen eingesetzten militärischen Organen zur Erfüllung von

Einsatzaufgaben zu.
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